
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 18. August 2011 

zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2004/211/EG hinsichtlich der Einträge zu Bahrain 
und zum Libanon in der Liste von Drittländern und Teilen von Drittländern, aus denen die Einfuhr 
von lebenden Equiden sowie von Equidensperma, -eizellen und -embryonen in die Europäische 

Union zugelassen ist 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2011) 5863) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2011/512/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 13. Juli 
1992 über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Han
del mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen in der Gemein
schaft sowie für ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie 
diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen 
nach Anhang A Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG unter
liegen ( 1 ), insbesondere auf Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a, 

gestützt auf die Richtlinie 2009/156/EG des Rates vom 
30. November 2009 zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen 
Vorschriften für das Verbringen von Equiden und für ihre Ein
fuhr aus Drittländern ( 2 ), insbesondere auf Artikel 12 Absätze 1 
und 4, auf den einleitenden Satz des Artikels 19 sowie auf 
Artikel 19 Buchstaben a und b, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 92/65/EWG enthält Bestimmungen für die 
Einfuhr lebender Tiere sowie von Sperma, Eizellen und 
Embryonen. Diese Bestimmungen müssen denen, die für 
den Handel zwischen Mitgliedstaaten gelten, mindestens 
gleichwertig sein. 

(2) In der Richtlinie 2009/156/EG sind die tierseuchenrecht
lichen Vorschriften für die Einfuhr lebender Equiden in 
die Europäische Union niedergelegt. Dort ist festgelegt, 
dass die Einfuhr von Equiden in die Europäische Union 
nur aus Drittländern zugelassen ist, die seit mindestens 
6 Monaten frei von Rotz sind. 

(3) Die Entscheidung 2004/211/EG der Kommission vom 
6. Januar 2004 zur Erstellung der Liste von Drittländern 
und Teilen von Drittländern, aus denen die Mitgliedstaa
ten die Einfuhr von lebenden Equiden sowie von Equi
densperma, -eizellen und -embryonen zulassen, und zur 
Änderung der Entscheidungen 93/195/EWG und 
94/63/EG ( 3 ) enthält eine Liste der Drittländer bzw., falls 
eine Regionalisierung festgelegt ist, der Teile von Dritt
ländern, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von 
Equiden sowie von Equidensperma, -eizellen und -em
bryonen gestatten müssen, sowie weitere Einfuhrbedin

gungen. Diese Liste ist in Anhang I der genannten Ent
scheidung enthalten; in ihr sind registrierte Pferde und 
Pferdesperma aus dem Libanon verzeichnet. 

(4) Die Regionalkommission für den Nahen Osten der Welt
organisation für Tiergesundheit (OIE) teilte der Kommis
sion mit, dass das Auftreten von Rotz (Burkholderia mallei) 
bei Equiden im Libanon von einem Referenzlabor der 
OIE bestätigt wurde. 

(5) Die Einfuhr registrierter Pferde und von Pferdesperma aus 
dem Libanon in die Europäische Union sollte daher un
tersagt werden. Daher muss der Eintrag zum Libanon in 
der Liste in Anhang I der Entscheidung 2004/211/EG 
entsprechend geändert werden. 

(6) Im April 2010 ging der Kommission ein Bericht zu, in 
dem das Auftreten von Rotz in den nördlichen Landes
teilen Bahrains bestätigt wurde. Die Kommission erließ 
den Beschluss 2010/333/EU vom 14. Juni 2010 zur 
Änderung der Entscheidung 2004/211/EG hinsichtlich 
der Einträge zu Bahrain und Brasilien in der Liste von 
Drittländern und Teilen von Drittländern, aus denen die 
Mitgliedstaaten die Einfuhr von lebenden Equiden sowie 
von Equidensperma, -eizellen und -embryonen zulas
sen ( 4 ), um die Einfuhr registrierter Pferde und von Pfer
desperma, -eizellen und -embryonen in die Europäische 
Union auszusetzen. 

(7) Bei einem Auditbesuch in Bahrain, der im Juni 2011 
stattfand, konnte hinreichend nachgewiesen werden, 
dass Bahrain Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche 
im nördlichen Teil des Landes ergriffen hat und dass 
die landesweite Überwachung ergeben hatte, dass die 
Seuche im südlichen Teil des Hoheitsgebiets nach wie 
vor nicht aufgetreten ist. Darüber hinaus hat Bahrain 
Verbringungskontrollen eingerichtet, die ein strikt durch
gesetztes Verbot der Verbringung von Equiden aus dem 
nördlichen Teil des Hoheitsgebiets Bahrains in den süd
lichen Teil der Hauptinsel Bahrains umfassen. Bahrain 
kann folglich in Gebiete unterteilt werden, damit regis
trierte Pferde aus dem südlichen Teil der Hauptinsel Bah
rains vorübergehend zugelassen und in die Europäische 
Union eingeführt werden können. 

(8) Es ist daher notwendig, den Eintrag zu Bahrain zu ändern 
und den südlichen Teil der Hauptinsel Bahrains in der 
Liste in Anhang I der Entscheidung 2004/211/EG genau 
abzugrenzen.
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(9) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen 
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Entscheidung 2004/211/EG wird wie folgt geändert: 

1. Der Eintrag zum Libanon erhält folgende Fassung: 

„LB Libanon LB-0 Gesamtes Hoheitsgebiet E — — — — — — — — —“ 

2. Der Eintrag zu Bahrain erhält folgende Fassung: 

„BH Bahrain BH-0 Gesamtes Hoheitsgebiet E — — — — — — — — — 

BH-1 südlicher Teil der 
Hauptinsel Bahrains 

(Einzelheiten siehe 
Feld 4) 

E X — X — — — — — —“ 

3. Das im Anhang enthaltene Feld 4 wird angefügt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 18. August 2011 

Für die Kommission 

John DALLI 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

In Anhang I der Entscheidung 2004/211/EG wird folgendes Feld 4 angefügt: 

„Feld 4: 

BH Bahrain BH-1 Abgrenzung des südlichen Teils der Hauptinsel Bahrains 

Nördliche Begrenzung: Von der Westküste am Ende des Zallaq Highway beim Eingang des 
Hotels Sofitel in östlicher Richtung entlang dem Zallaq Highway bis 
zur Kreuzung mit dem SHK Khalifa Highway, 

weiter entlang dem SHK Khalifa Highway in nördlicher Richtung 
bis zum Rand von Al Rawdha, der von der Mauer des Königpalasts 
markiert wird, 

weiter am Rand des Gebiets Al Rawdha entlang in östlicher Rich
tung bis zum Kreisverkehr auf dem SHK Salman Highway bei Al 
Safra und weiter in südlicher Richtung bis zum Kreisverkehr am 
Ortseingang von Awali, 

weiter entlang dem Muaskar Highway in östlicher Richtung bis zum 
Kreisverkehr am Al Esteglal/Hawar Highway und weiter in südlicher 
Richtung auf dem Hawar Highway bis zu dessen Ende an der 
Ostküste am Ortseingang von Askar. 

Westliche Begrenzung: Küstenlinie 

Östliche Begrenzung: Küstenlinie 

Südliche Begrenzung: Küstenlinie“
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